
An die 

Mitgliedsgewerkschaften und –verbände des NBB  

die Mitglieder des NBB Landesvorstandes  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

 

das VG Göttingen hatte im Jahr 2010 entschieden, dass die Beihilfevorschriften des Bundes in 

Niedersachsen nicht mehr anwendbar seien. Wir hatten auch zu entsprechenden 

Widersprüchen aufgerufen. 

Mit Beschluss vom 04. Januar 2012 (Az: 5 LA 176/10) hat das Nds. OVG nun in dem von uns 

geführten Musterverfahren entschieden, dass diese Rechtsansicht des VG Göttingen nicht 

zutreffend ist.  

Bis zum Inkrafttreten der Nds. Beihilfeverordnung am 01. Januar 2012 richtet sich danach die 

Beihilfefähigkeit von Aufwendungen nach den früheren Beihilfevorschriften des Bundes und 

nicht lediglich nach den Kriterien der Notwendigkeit und Angemessenheit.  

Die Geltung ist zwar für Bundesbeamte mit Ablauf der 16. Legislaturperiode des Deutschen 

Bundestages als beendet anzusehen.  

Für die niedersächsischen Beamtinnen und Beamten ist danach  allerdings ein 

Übergangszeitraum anzunehmen, der erst mit Ablauf der fünfjährigen Legislaturperiode des 

Niedersächsischen Landtags und damit zu Beginn des Jahres 2013 endet.  

Das dbb Dienstleistungszentrum Nord hat daher mitgeteilt, dass aufgrund der Entscheidung 

nunmehr die im Hinblick auf die Entscheidung des VG Göttingen gestellten Anträge und 

eingelegten Widersprüche zurückgenommen werden können. 

Die Entscheidung des OVG sowie das entsprechende Anschreiben des DLZ haben wir in der 

Anlage beigefügt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Sabine Köhler 

Leiterin der Landesgeschäftsstelle 
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Beihilfe-Urteil des VG Göttingen vom 27.05.2010 (Az: 3 A 158/09) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir kommen zurück auf das oben genannte Urteil. Mit Schreiben vom 02.06.2010 
hatten wir Sie darüber informiert, dass nach dem o.g. Urteil des VG Göttingen die 
Beihilfevorschriften des Bundes in Niedersachsen seit dem 27.10.2009 nicht mehr 
gelten sollen.  
 
Mit Beschluss vom 04.01.2012 (Az: 5 LA 176/10) hat das Nds. OVG entschieden, 
dass diese Rechtsansicht des VG Göttingen nicht zutreffend ist. Bis zum Inkrafttreten 
der Nds. Beihilfeverordnung am 01.01.2012 richtet sich die Beihilfefähigkeit von 
Aufwendungen nach den früheren Beihilfevorschriften des Bundes und nicht lediglich 
nach den Kriterien der Notwendigkeit und Angemessenheit. 
 
Aufgrund der Entscheidung des OVG können nunmehr die im Hinblick auf die 
Entscheidung des VG Göttingen gestellten Anträge und eingelegten 
Widersprüche zurückgenommen werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Burghardt 
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